
Zusammenfassung der Gemeinderatssitzung vom 
09. September 2019 
 
1. Der Gemeinderat stimmt dem Bauantrag zum Neubau eines Einfamilienhauses mit 
Garage, Auf der Halde 4, Rummeltshausen, unter der Gewährung folgender Befreiungen 
zu: Dachform / Dachneigung / Firstrichtung / Baugrenze (Süd und West) / Wandhöhe 
 
2. Der Gemeinderat Westerheim stimmt dem Bauantrag zum Neubau eines Einfamilien-
hauses mit Doppelgarage auf dem Grundstück Fl.Nr. 1013 Gemarkung Westerheim zu. Für 
die Herstellung der Entwässerungs- und Wasserversorgungsleitungen ist eine Sonderver-
einbarung zur Kostenübernahme zu schließen. 
 
3. Das Landratsamt bezeichnet die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Westerheim als 
geordnet und hat gegen die haushaltsrechtlichen Zielsetzungen keine Bedenken. 
Der Gemeinderat Westerheim nimmt die Stellungnahme des Landratsamtes Unterallgäu 
vom 22.08.2019 zur Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 zur Kenntnis und 
beschließt die amtliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung. 
 
4. Der Gemeinderat Westerheim nimmt die Spende der Sparkasse MM-LI-MN von 100,00 
€ für die Knaxiade 2019 für den Kindergarten Günz an und bedankt sich aufs Herzlichste. 
 
5. Bei der Ausweisung des Baugebietes Rummeltshausen – Nord war wiederholt die 
Überquerung der St 2020 angesprochen worden. Die Bürgermeisterin hat sich um einen 
Umbau der Eingangssituation von Norden her bemüht. Nach einer gemeinsamen 
Abstimmung liegt nun ein Entwurf des Staatlichen Bauamtes zur Querungshilfe vor. Es 
findet eine echte Verschwenkung der Fahrbahn statt, so dass der Verkehr tatsächlich 
langsamer in den Ort einfahren muss. Die Querungshilfe muss 2,50 m breit sein, damit 
Radler und Fußgänger den Weg nutzen können. Außerdem muss das Ein- und Abbiegen 
in die Ortsstraßen möglich sein. Die Kosten liegen bei ca. 90.000 €. 
 
 



 
 
Der Gemeinderat Westerheim stimmt der vorgelegten Planung des Staatlichen Bauamtes 
Kempten für die Querungshilfe am Ortseingang Rummeltshausen – Nord auf der St 2020 
grundsätzlich zu. Die Gemeinde wünscht eine Überprüfung der Planung unter dem 
Gesichtspunkt, dass eine Fußweganbindung direkt östlich oder westlich der St 2020 
zukünftig verwirklicht werden und ob eine Verschiebung der Insel bzw. bauliche 
Verlängerung der Insel Richtung Süden erfolgen könnte. Die Gemeinde Westerheim ist 
bereit Kosten in Höhe bis 50 % zu übernehmen. Die weitere Finanzierungslücke soll vom 
Staatlichen Bauamt übernommen ober über Zuschüsse ausgeglichen werden. 


